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Mit der Sonne soll man massvoll umgehen
Die Sonne lockt derzeit viele
Personen nach draussen.
Zwar sind die Strahlen wohl-
tuend, bergen aber auch eini-
ge Gefahren. Der FS fragte bei
den Hautärztinnen Dr. med.
Anna Caroline Maassen und
Dr. med. Bettina Schlagen-
hauff vom Dermacenter Küss-
nacht nach, was man beim
Sonnenbaden beachten muss.

Interview von Olivia Bryner

Nunkommt der langersehnte Früh
ling. Welchen Einfluss hat die Son
ne auf uns?
Die positiven Seiten der Sonne ken
nen wir alle: Es ist unbestritten, dass
die Sonne für uns lebensnotwendig
ist. Wir wissen zum Beispiel, dass
durch die UVBStrahlung der Sonne
die Vitamin DSynthese angeregt
wird. Bei den meisten Menschen
wirkt sich die Sonne auch positiv auf
die Stimmung aus. Einige leiden so
gar bei lang anhaltenden nebeligen
Wetterlagen vermehrt unter Depres
sionen.

Was muss man beim Sonne tanken
beachten?
Mit der Sonne sollte man wie mit al
len Genussmitteln massvoll und ver
nünftig umgehen. Selbstverständlich
darf man an schönen Tagen die Frei
zeit in der sonnigen Natur geniessen,
aber man sollte drei Regeln befolgen:
1. Suchen Sie eher den Schatten als

die pralle Sonne, auf jeden Fall
zwischen 11.00 und 15.00 Uhr.

2. Tragen Sie Hut, Sonnenbrille und
Kleider, sofern möglich.

3. Schützen Sie Ihre unbedeckten
Körperareale mit Sonnenschutz
mitteln mit hohem Lichtschutz
faktor (mindestens LSF 30).

Wie gefährlich ist das Sonnen
baden bei uns?
Obwohl die Schweiz nicht in der
Nähe des Äquators liegt, birgt sie in
Bezug auf das Sonnenbaden andere
Gefahren: Zum einenwerden die Son
nenstrahlen durch die Reflexion von
der Wasseroberfläche unserer Seen
verstärkt, was insbesondere die Was
sersportler zu spüren bekommen.
Zum anderen nimmt die Intensität der
UVStrahlen pro 300 Höhenmeter um
drei bis fünf Prozent zu, was beim
Aufenthalt in den Bergen zu berück
sichtigen ist. Unternimmt man zum
Beispiel eine FrühjahrsSkitour auf
3000 Meter Höhe, ist man allein
durch die Höhenmeter einer um 40
Prozent stärkeren UVEinstrahlung
ausgesetzt, dazu hat man eine zirka 90

prozentige Reflektion der Sonnen
strahlen durch den Schnee. Hinzu
kommt, dass auch bei dem bei uns
häufig bedecktemHimmel 80 Prozent
der UVStrahlung durch die Wolken
decke hindurch dringt.

Was passiert, wenn man sich zu oft
der Sonne aussetzt?
Hier muss man sich die Tatsache vor
Augen führen, dass unsere Haut
nichts vergisst. Dieses Phänomen
führt zusammen mit unserer stetig zu
nehmenden Lebenserwartung dazu,
dass bei häufiger Sonnenexposition
Hautkrebs insbesondere imAlter vor
programmiert ist. Wiederholte Son
nenbrände in Kindheit und Jugend er
höhen ausserdem das Risiko, in
späteren Jahren an einem Melanom,
also schwarzem Hautkrebs zu erkran
ken. Darüber hinaus führt regelmässi
ge Sonnenexposition zu einer be
schleunigten Hautalterung. Dies
äussert sich zumBeispiel in Form von
verstärkter Faltenbildung, erweiterten
Äderchen und störenden Pigment
flecken. Auch hier hilft Vorbeugen
durch Sonnenschutz.
Viele Menschen leiden unter einer
Sonnenallergie, welche sich typi
scherweise in den Ferien nach zwei
bis vier Sonnentagen in Form von
juckenden Rötungen äussert. Die Be

troffenen sollten regelmässig Sonnen
schutzpräparate mit höchstem UVB
und UVAFaktor anwenden. Vorsicht
ist ausserdem geboten, wenn be
stimmte Medikamente eingenommen
werden, die ein Riskio einer erhöhten
Sonnenempfindlichkeit der Haut als
möglicheNebenwirkung haben. Dazu
gehören unter anderem gewisse Anti
biotika, Blutdruckmittel oder Tablet
ten gegen Akne.

Würden Sie empfehlen zu Hause zu
bleiben, statt sich der Sonne auszu
setzen?
Natürlich darf man die bei uns ja nicht
so sehr häufigen sonnigen Tage mit
Freizeitaktivitäten in der Natur ver
bringen. Vor allem, wenn – wie dieses
Jahr – der Frühling so lange auf sich
warten liess, empfinden die meisten
Menschen die Sonnenstrahlen als sehr
wohltuend.Aber auch hier gilt: Nichts
im Übermass!

Wie beugt man am besten gegen
Hauterkrankungen vor?
Da nun einmal feststeht, dass die UV
Strahlung neben der Veranlagung ein
wichtiger Faktor bei der Entstehung
von Hautkrebs ist, sollte man hiermit
vorsichtig umgehen und auf keinen
Fall Sonnenbrände riskieren. Gerade
Sonnenbrände in der Kindheit er

höhen das Risiko, später an einem
schwarzen Hautkrebs zu erkranken.
Aus diesem Grunde sollten Eltern ih
re Kinder besonders schützen.

Wann sollte man zum Dermatolo
gen?
Bei Pigmentmalen gilt folgende,
leicht einzuprägende ABCDE Regel:
Wenn folgendeVeränderungen bei ei
nem Pigmentmal bemerkt werden,
sollte dies ärztlich analysiert werden:
Asymmetrie (A), unscharfe Begren
zung (B), unregelmässige Colorie
rung (C), dynamischesWachstum (D)
oder, wenn ein Pigmentmal komplett
anders aussieht als die Anderen, im
Sinne eines hässlichen Entleins.Dann
sollte ein malignes Melanom, das
heisst ein schwarzer Hautkrebs aus
geschlossen werden.
Darüber hinaus wird eine dermatolo
gische Abklärung empfohlen, wenn
in sonnenbelichteten Arealen eine
Wunde ohne Verletzung auftritt, wel
che sechs bis acht Wochen lang nicht
abheilt. Dieses kann ein Zeichen für
einen hellenHautkrebs sein. Nicht ab
heilende rötliche und schuppende
Veränderungen, insbesondere in den
stark der Sonne ausgesetzten Regio
nen wie Gesicht und Arme, deuten
möglichweise aufVorstufen von Letz
terem hin.

Wie kann man selber erkennen, ob
man zu einerRisikogruppe gehört?
Auch hier gibt es einfache Regeln: Je
heller der Hauttyp ist, desto gefährde
ter ist die Haut in Bezug auf die Son
ne. Bei zahlreichen Sonnenbränden in
der Vergangenheit oder bei mehr als
100 Pigmentmalen gehört man eben
falls in eine Risikogruppe. Schliess
lich ist man gefährdet, wenn bei ei
nem selbst oder in der Familie
Hautkrebs bekannt ist.

Wie sieht es beim Reisen aus? Er
höht sich die Gefahr von Hauter
krankungen, wenn man viel reist?
Hier stellt sich natürlich die Frage,
welche Länder man bereist.

In welchen Ländern oder Gegen
den muss man besonders vorsichtig
sein?
Natürlich sollte man sich in den Län
dern, welche äquatornahe liegen wie
zum Beispiel Australien, besonders
gut vor den hier vorkommenden star
ken UVStrahlen schützen. Hier soll
ten die eingangs genannten drei Re
geln zum Umgang mit der Sonne
konsequent umgesetzt werden. Diese
Länder weisen auch die höchste Rate
an Hautkrebs auf, allerdings dicht ge
folgt von der Schweiz.

Was muss man beim Sonnen
schutzcremeKauf beachten?

Der Lichtschutzfaktor (LSF) in der
Sonnenschutzcrème sollte keines
falls unter 15 liegen, bei Kindern
nicht unter 30. Ausserdem ist auf ei
nen deklarierten UVASchutzfilter
zu achten.
Gerade die neueren Studien zeigen,
dass der UVAAnteil des Sonnen
lichtes, welcher übrigens auch von
den Solarien abgegeben wird, einen
grossen Beitrag zum Hautkrebs lie
fert. Ergänzend ist zu sagen, dass
Sonnencremes rechtzeitig, d.h. min
destens½ Stunde vor demAufenthalt
an der Sonne und in ausreichender
Menge aufgetragen werden sollte,
ansonsten ist der Schutz nicht aus
reichend und entspricht nicht dem
angegebenen Lichtschutzfaktor.

Die beiden Fachärztinnen für Dermatalogie vom Dermacenter Küssnacht (von links):
Dr. med. Anna Caroline Maassen und Dr. med. Bettina Schlagenhauff. Foto: zvg

Gratis Haut-Check
am 13. Mai

Nutzen Sie den Gratis-
Hautcheck am Nationalen
Hautkrebstag am Montag,
13. Mai, im Dermacenter
Küssnacht.

pd. Was für Laien kaum vorstell-
bar ist, ist auch für Dermatologen
immer wieder erschreckend: Aus
einem unauffälligen, nicht
schmerzhaften, meist wenige Mil-
limeter grossen, dunklen Fleck
auf der Haut kann sich ein Dra-
ma mit tödlichem Ausgang ent-
wickeln. So versterben in unse-
rem medizinisch hoch
entwickelten Land jedes Jahr 300
von 2000 erkrankten Patienten
an Melanom, d.h. schwarzem
Hautkrebs. Hinzu kommen pro
Jahr mehr als 13000 Patienten
mit weissem Hautkrebs, welcher
zwar in der Regel nicht lebens-
bedrohlich ist, aber ein zerstöre-
risches Wachstum an Ort und
Stelle aufweist.

Gratis Haut-Check
Im Dermacenter Küssnacht ste-
hen Ihnen am Nationalen Haut-
krebstag am Montag, 13. Mai
von 9.00 bis 11.30 Uhr und 14.00
bis 16.00 Uhr ohne Voranmel-
dung vier kompetente Haut-
fachärztinnen zur Verfügung,
welche sich aufgrund ihrer Aus-
bildung auf das Gebiet Haut-
krebs spezialisiert haben.

Weitere Informationen zum Na-
tionalen Hautkrebstag finden Sie
auf: www.melanoma.ch

FFaaccttiinnffoo  GGmmbbHH,,  iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-
170.4.006.731-4, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung. Domizil neu:
Luzernerstrasse 216, 6402 Merlischa-
chen. Eingetragene Personen neu oder
mutierend: Brunner, Marc André, von
Reinach BL und Basel, in Küssnacht SZ,
Gesellschafter und Vorsitzender der
Geschäftsführung, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien, mit einem Stamman-
teil von CHF 10000.– [bisher: in Hünen-
berg]; Mangelsdorff, Christian A., von
Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Gesell-
schafter und Geschäftsführer, mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien, mit einem
Stammanteil von CHF 10 000.– [bisher:
in Immensee].

CCaalleennddaarriiaa  AAGG,,  iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-
130.0.010.704-8, Aktiengesellschaft.
Ausgeschiedene Personen und erlo-
schene Unterschriften: Ott, Oliver, von
Biberstein, in Horw, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien; Kälin, Tarek, von Ein-
siedeln und Rothenburg, in Luzern, mit
Kollektivunterschrift zu zweien; Bono-
mo, Dario, von Dübendorf und Zürich,
in Uetikon am See, mit Kollektivunter-

Handelsregister
schrift zu zweien; Kellermüller, Hanspeter,
von Winterthur, in Gockhausen, mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien; Peter, Felix,
von Hedingen, in Hedingen, mit Kollekti-
vunterschrift zu zweien. Eingetragene
Personen neu oder mutierend: Kurz,
Regula, von Bühler, in Baar, Geschäts-
führerin, mit Kollektivunterschrift zu
zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien]; Pricewater-
houseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3),
in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Price-
waterhouseCoopers AG]; Rings, Rainer,
deutscher Staatsangehöriger, in Pader-
born (D), Mitglied, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien.

MMiieesskkeess  GGaassttrroonnoommiieebbeerraattuunngg,,  iinn  KKüüssss--
nnaacchhtt  SSZZ, CH-130.1.018.063-7, Einzelun-
ternehmen. Das Einzelunternehmen ist
infolge Geschäftsaufgabe erloschen.

CCaaiittSSiitthh  AAGG  ((CCaaiittSSiitthh  LLttdd..))  ((CCaaiittSSiitthh  SSAA)),,  
iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-130.3.019.291-5,
Zilmattweg 1, 6403 Küssnacht SZ, Akti-
engesellschaft (Neueintragung). Statu-
tendatum: 04.03.2013. Zweck: Die
Gesellschaft bezweckt die Entwicklung

von und den Handel mit Software. Dane-
ben bezweckt die Gesellschaft den
Betrieb von Online-Plattformen. Die
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
und Tochtergesellschaften im In- und
Ausland errichten und sich an anderen
Unternehmen im In- und Ausland beteili-
gen sowie alle Geschäfte tätigen, die
direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft
kann, sofern die gesetzlichen Bestim-
mungen erfüllt sind, im In- und Ausland
Grundeigentum erwerben, belasten, ver-
äussern und verwalten. Sie kann auch
Finanzierungen für eigene oder fremde
Rechnung vornehmen sowie Garan-
tien und Bürgschaften für Tochterge-
sellschaften und Dritte eingehen. 
Aktienkapital: CHF 100000.–. Liberierung
Aktienkapital: CHF 100 000.–. Aktien:
1000 Namenaktien zu CHF 100.–. Publi-
kationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die
Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder
Telefax an die im Aktienbuch verzeich-
neten Adressen. Vinkulierung: Die Über-
tragbarkeit der Namenaktien ist nach
Massgabe der Statuten beschränkt.
Gemäss Erklärung vom 04.03.2013 unter-

steht die Gesellschaft keiner ordentli-
chen Revision und verzichtet auf eine ein-
geschränkte Revision. Eingetragene Per-
sonen: Alekseev, Sergey, deutscher
Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Prä-
sident, mit Einzelunterschrift; Tounsi,
Fares, tunesischer Staatsangehöriger, in
Tunis (TN), Mitglied, mit Einzelunter-
schrift.

HHoollzzssaann  GGmmbbHH,,  iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-
130.4.009.122-0, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung. Statutenänderung:
28.03.2013. Firma neu: Trend Architektur
GmbH. Sitz neu: Arth. Domizil neu: Tram-
weg 45a, 6414 Oberarth. Zweck neu:
Führung eines Architektur- und Planungs-
büros sowie einer Liegenschaftsverwal-
tung, Liegenschaftsbuchhaltungen, Lie-
genschaftshandel; kann als Generalunter-
nehmerin tätig werden, sich an Unterneh-
men beteiligen sowie Liegenschaften und
Wertschriften erwerben und verkaufen.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen und Tochtergesell-
schaften errichten, sich an anderen Unter-
nehmungen beteiligen, gleichartige oder
ähnliche Unternehmungen erwerben, er-

richten oder sich mit solchen zusam-
menschliessen, Grundstücke erwerben,
verkaufen und belasten sowie alle
Geschäfte tätigen, welche geeignet sind,
den Zweck der Gesellschaft zu fördern
oder die direkt oder indirekt damit in
Zusammenhang stehen. Nebenleis-
tungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder
Kaufsrechte gemäss näherer Umschrei-
bung in den Statuten. Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfol-
gen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere
Statutenänderungen sind nicht publika-
tionspfl ichtig.] Ausgeschiedene Perso-
nen und erloschene Unterschriften: Buch-
schacher, Margrit, von Eriswil, in Küss-
nacht am Rigi, Gesellschafterin und
Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift,
mit einem Stammanteil von CHF 1000.–;
Buchschacher, Samuel, von Eriswil, in
Küssnacht am Rigi, Gesellschafter und
Vorsitzender der Geschäftsführung, mit
Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil
von CHF 19000.–. Eingetragene Personen
neu oder mutierend: Annen, Urs, von
Arth, in Arth, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit
einem Stammanteil von CHF 20000.–.


